
Wabern-Leist Hauptversammlung vom 28. März 2012 
 

 
 
 
 
Traktandum 6  Statutenrevision 
 
 
Der Vorstand unterbreitet Ihnen aufgrund aktueller Bedürfnisse nachfolgende Anpassung der 
Statuten. Die Änderungsvorschläge sind in den Kästchen fett und kursiv  angegeben.  
Für Rückfragen steht Ihnen die Präsidentin per Mail liz.fischli-giesser@bluewin.ch oder 
Telefon 031 961 78 20 gerne zur Verfügung. 
 
 
 
1. Ermöglichung eines Co-Präsidiums / Anpassungen 
Anstelle eines Einzelpräsidiums soll auch ein Co-Präsidium gewählt werden können (Art. 8, 
Grundsatzentscheid). Ein Co-Präsidium hat Anpassungen zur Folge: bei der Konstituierung 
des Vorstandes (Art. 9) sowie bei der Regelung des Stichentscheids und der Unterschrift 
(Art. 7, 10). 
 

Artikel 8 Aufgaben der Hauptversammlung 
- Wahl des Präsidenten 
Neu: 
- Wahl des Präsidiums bzw. des Co-Präsidiums 

 
 

Artikel 7 Hauptversammlung 
Neu einfügen: 
... Bei Stimmengleichheit in Sachfragen hat das Präsidium bzw. die jeweils sitzungsleitende 
Person des Co-Präsidiums den Stichentscheid, bei Wahlen entscheidet das Los. 

 
 

Artikel 9 Vorstand 
Dieser setzt sich wie folgt zusammen: 
- Präsident  
Neu: 
- Präsidium oder Co-Präsidium 
Neu ergänzen: 
Mit Ausnahme des Präsidiums bzw des Co-Präsidiums, welches  durch die Hauptversammlung 
gewählt wird, konstituiert sich der Vorstand selbst. 

 
 

Artikel 10 Aufgaben des Vorstandes 
Neu ergänzen: 
... Bei Stimmengleichheit hat das Präsidium bzw. die jeweils sitzungsleitende  Person des Co-
Präsidiums den Stichentscheid. 
Die rechtsverbindliche Unterschrift für den WL führen das Präsidium  und/oder der Vizepräsident 
bzw. das Co-Präsidium allein oder zu zweit kollektiv mit einem anderen Mitglied des Vorstandes. 

 
 
 
 ./. 
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2. Anpassung an die Haftungsregelung im ZGB 
Mit der Revision des Zivilgesetzbuches (ZGB Art. 60ff.) wurde im Jahr 2005 die Mitglieder-
haftung des Vereins aufgehoben. Für Verbindlichkeiten haftet gemäss neuem Art. 75a ZGB 
(i.K. 1.6.2005) ausschliesslich das Vereinsvermögen, sofern die Statuten nichts anderes 
bestimmen. Art. 14 der Statuten ist damit überflüssig geworden und kann aufgehoben 
werden. 
Neu werden im Art. 4 die bestehenden, heute in Art. 14 genannten Mitgliederkategorien der 
natürlichen Personen (Einzelmitglieder und Doppelmitglieder) ausdrücklich erwähnt. 
 

V. Haftung Artikel 14 
Artikel und Kapitel aufheben: 
Für die Verpflichtungen haftet nur das 
Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung 
oder Nachschusspflicht der Mitglieder ist 
ausgeschlossen. Der Maximalbetrag des 
Jahresbeitrages beträgt: 
- Fr. 45.-- für Einzelmitglieder 
- Fr. 60.—für Doppelmitglieder 

Artikel 4 Aufnahme 
Neu einfügen: 
Als Mitglieder können aufgenommen werden:  
Natürliche Personen als Einzelmitglieder und als 
Doppelmitglieder  mit Sitz und juristische Personen 
mit Wohnsitz in Wabern ... .“ 

 
 
 
3. Neuer Artikel: Adressen für Mitglieder und Gemei ndebehörden 
Neue KMU-Mitglieder haben den Wunsch geäussert, Mitglieder des Wabern-Leist mit beson-
deren eigenen Angeboten und Vergünstigungen bedienen zu können. Der Vorstand schlägt 
Ihnen entsprechend den Empfehlungen des eidgenössischen Datenschutzbeauftragten (s. 
www.edoeb.admin.ch/dokumentation unter Merkblatt „Verein“) im neuen Art. 15 eine klare 
Regelung für die Weitergabe von Mitgliederadressen an Mitglieder des Wabern-Leist vor. 
Eine analoge Regelung schlägt er Ihnen für die Gemeindebehörden vor, für Einladungen 
zuhanden der Mitglieder für öffentliche Veranstaltungen. 
 

Neu: Artikel 15 Adressen für Mitglieder und Gemeind ebehörden  
 

Mitglieder, insbesondere KMU-Mitglieder, können auf  Anfrage für den Versand von eigenem 
Werbematerial und Vergünstigungen für Mitglieder ei ne Liste mit Namen, Adressen und E-Mail-
adressen der Mitglieder erhalten. 
Gemeindebehörden können auf Anfrage für den Versand  von Einladungen für öffentliche 
Veranstaltungen eine Liste mit Namen und Adressen u nd E-Mailadressen der Mitglieder 
erhalten. 
Die Herausgabe von Adresslisten wird von der für di e Mitgliederverwaltung zuständigen 
Person registriert. In Zweifelsfällen entscheidet d er Vorstand.  

 
 
 
4. Numerische Anpassungen 
 

VI Allgemeine Bestimmungen wird zu: V Allgemeine Bestimmungen  
Artikel 15 Geschäftsjahr wird zu: Artikel 14 Geschäftsjahr  

 
 

Artikel 18 Inkrafttreten 
Neu ergänzen: 
Vorstehende Statuten wurden durch die Gründungsversammlung des WL genehmigt. Sie traten am 
28. Januar 1993 in Kraft und wurden an der Hauptversammlung vom 25. März 2003 ergänzt (Art. 10 
und Art. 14) und an der Hauptversammlung vom 28. März 2012 geän dert (Art. 14) und ergänzt 
(Art. 4, 7, 8, 9, 10, 15). 
3084 Wabern, 28. März 2012         Die Präsident in                   Die Sekretärin  

 


